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StraBA 1 Bundesministerium für Finanzen

Sehr geehrte Steuerzahlerin! Sehr geehrter Steuerzahler!

Erklärung über die Straßenbenützungsabgabe für das Jahr 2003
für im Inland zum Verkehr zugelassene schwere Kraftfahrzeuge und von diesen gezogene Anhänger

Reichen Sie bitte diese Steuererklärung bis 31. März 2004 bei Ihrem Finanzamt ein. Sollten Sie triftige Gründe haben, können Sie um
Verlängerung der Einreichungsfrist ansuchen.
Wenn für Sie Fragen offenbleiben, steht Ihnen Ihr Finanzamt mit Auskünften gerne zur Verfügung.
Für die sorgfältige Ausfertigung der Erklärung dankt Ihr Finanzamt.

Hinweis:

Ab dem Jahr 2004 ist keine Straßenbenützungsabgabe zu entrichten, sondern an ihrer Stelle eine fahrleistungsabhängige Maut nach dem
Bundesstraßenmautgesetz. Der Beginn der Einhebung der fahrleistungsabhängigen Maut wurde gemäß Verordnung (BGBl. II Nr. 586/2003)
mit 1. Jänner 2004 festgelegt.

Zutreffendes bitte ankreuzen

Die Steuer beträgt für Kraftfahrzeuge und
Fahrzeugkombinationen mit mindestens 4 Achsen

Die Steuer beträgt für Kraftfahrzeuge und
Fahrzeugkombinationen mit höchstens 3 Achsen

Kraftfahrzeuge und Fahrzeugkombinationen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von 12 Tonnen und mehr, für welche die
Abgabe § 3 Abs. 2d StraBAG berechnet wird:

Erläuterungen:

Eurobeträge auf den nächstliegenden Cent auf- oder abrunden.

Wird für ein Kraftfahrzeug/Fahrzeugkombination die Abgabe nach dem für Kraftfahrzeuge/Fahrzeugkombinationen mit höchstens drei
Achsen vorgesehenen Monatssatz oder Jahressatz berechnet und wird durch die Verwendung eines Anhängers die Zahl von vier Achsen
erreicht oder überschritten, so ist für jeden Tag der Verwendung dieser Fahrzeugkombinationen eine Zusatzabgabe zu entrichten. Die
Zusatzabgabe beträgt 4,5 Euro für jeden Kalendertag.

Für Kraftfahrzeuge mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von weniger als 12 Tonnen, die infolge einer Anhängerverwendung der
Straßenbenützungsabgabe unterliegen, wird der auf den Abgabenberechnungszeitraum verhältnismäßig entfallende Teil der
zeitabhängigen Maut (Mautvignette) nach dem Bundesstraßenfinanzierungsgesetz (BStFG) 1996 - abzüglich der darin enthaltenen
Vorsteuerbeträge - auf Antrag auf die Straßenbenützungsabgabe angerechnet. Die Anrechnung kann für jedes Kraftfahrzeug höchstens
bis zur Höhe der Straßenbenützungsabgabe erfolgen.

Antrag gemäß § 3a Straßenbenützungsabgabegesetz (StraBAG)

In die Kategorie EURO II fallen alle Kraftfahrzeuge, die am 1. Oktober 1996 oder später erstmalig zum Verkehr zugelassen wurden.
In die Kategorie EURO I fallen alle Kraftfahrzeuge, die am 1. Oktober 1991 oder später, aber vor dem 1. Oktober 1996 erstmalig zum
Verkehr zugelassen wurden.
In die Kategorie ohne EURO-Einstufung fallen alle Kraftfahrzeuge, die vor dem 1. Oktober 1991 erstmalig zum Verkehr zugelassen
wurden.
Wenn Sie durch eine entsprechende Bestätigung des Herstellers des Kraftfahrzeuges (bei ausländischen Herstellern durch eine
Bestätigung des gemäß § 29 Abs. 2 Kraftfahrgesetz inländischen Bevollmächtigten) nachweisen können, dass das Kraftfahrzeug die
Voraussetzungen für eine steuerlich günstigere Einstufung erfüllt, ist dies bei der Abgabenberechnung zu berücksichtigen.
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einen
Kalendermonat

das
Kalenderjahr
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Referat
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Eingangsvermerk des Finanzamtes

Steuernummer (bitte bei allen Eingaben anführen)An das Finanzamt
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